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IV: Kantonales Gericht anerkennt Invalidität aufgrund von 
ME/CFS 

Mit nicht publiziertem Urteil vom 30. Oktober 2023 (5V 22 26) hiess das Kantonsge-
richt Luzern die Beschwerde eines von ME/CFS-Betroffenen gut, welcher die Zuspra-
che einer ganzen IV-Rente beantragte. Das Gericht sah die vollumfängliche Invalidität 
im Sinne des Gesetzes aufgrund der massiven Einschränkungen des Betroffenen als 
erwiesen an. 

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalo-
myelitis / das Chronische Fatigue Syndrom. 
Es handelt sich dabei um eine schwere neu-
roimmunologische Erkrankung. Die WHO 
klassifiziert ME/CFS seit 1969 als neurolo-
gische Krankheit. ME/CFS ist ein eigen-
ständiges komplexes Krankheitsbild und 
nicht mit dem Symptom der Fatigue zu ver-
wechseln, das ein typisches Begleitsymp-
tom vieler chronisch-entzündlicher Krank-
heiten sein kann. Von ME/CFS Betroffene 
leiden neben einer schweren Fatigue unter 
neurokognitiven, autonomen und immuno-
logischen Symptomen. ME/CFS wird häufig 
durch eine Infektionskrankheit ausgelöst, so 
beispielsweise durch das Epstein-Barr-Vi-
rus oder die Influenza. Die genauen Mecha-
nismen der Krankheit sind bisher allerdings 
noch ungeklärt. COVID-19 kann bekannt-
lich Long Covid auslösen, das ME/CFS sehr 
ähnlich ist. Deshalb wurde die Krankheit in 
den letzten Jahren auch einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt.   

Sozialversicherungsrechtliche Lage bei 
ME/CFS 
Es setzt sich zwar immer mehr die Erkennt-
nis durch, dass ME/CFS eine körperliche 
und keine psychosomatische Krankheit ist. 
Doch anders als bei den meisten somati-
schen Erkrankungen, lassen sich die Krank-
heitsbilder von ME/CFS nicht so leicht ob-
jektivieren, denn es gibt keine eindeutigen 
Tests zur Bestätigung oder zum Ausschluss 
von ME/CFS. Bekannt und anerkannt ist, 
dass das Symptom einer chronischen Fati-
gue im Zusammenhang mit einer Krebser-
krankung oder einer Multiplen Sklerose auf-
treten und eine Arbeitsunfähigkeit auslösen 
kann. Liegt keine solche Grunderkrankung 
vor, werden die Symptome von ME/CFS, 
die ebenfalls eine chronische Fatigue bein-
halten, von Gutachter:innen und IV-Stellen 
häufig als psychosomatisches Leiden quali-
fiziert. Von den Betroffenen wird dann in der 
Regel erwartet, dass sie eine Psychothera-
pie in Anspruch nehmen. Mehrheitlich wird 
trotz ärztlich attestierter Arbeitsunfähigkeit 
keine Invalidität anerkannt, weshalb in der 
Regel keine IV-Rente zugesprochen wird. 
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Dies ist für die Betroffenen enorm frustrie-
rend.  

IV lehnt Rente wegen ME/CFS ab 
Ein seit vielen Jahren vollzeitlich als ICT 
System Spezialist arbeitender Versicherter 
leidet seit einem viralen Infekt an starker Er-
schöpfung, Gliederschmerzen und ein-
schiessender Parästhesien. Nach geschei-
terten Arbeitsversuchen meldete er sich bei 
der IV an und die IV-Stelle holte die Akten 
der Krankentaggeldversicherung ein. 

Eine durch die Krankentaggeldversicherung 
in Auftrag gegebene psychiatrische Abklä-
rung attestierte dem Versicherten keine 
psychischen Beschwerden. Es bestehe of-
fensichtlich ein Zustand nach Infektion mit 
dem Epstein-Barr-Virus. Eine Infektion mit 
diesem Virus könne die Symptome eines 
CFS auslösen. Nachdem die Krankentag-
geldversicherung ihre Leistungen trotzdem 
einstellte, liess der Versicherte ein Privat-
gutachten eines Facharztes der Pneumolo-
gie und der Allgemeinen Inneren Medizin 
erstellen. Darin wurde klar ein CFS diag-
nostiziert und festgehalten, im Rahmen des 
CFS resultiere eine mittelschwere bis eher 
schwere Einschränkung. 

Die Krankentaggeldversicherung liess in 
der Folge ein bidisziplinäres Gutachten in 
den Disziplinen Psychiatrie und Infektiolo-
gie erstellen. Das infektiologische Teilgut-
achten sah aus infektiologischer Sicht kei-
nen Zusammenhang zwischen den vorhan-
denen Symptomen und einer Infektion. Es 
sei jedoch offensichtlich, dass der Be-
schwerdeführer nur eingeschränkt arbeits-
fähig sei und die Arbeitsfähigkeit solle des-
halb mit den Disziplinen der allgemeinen in-
neren und der psychosomatischen Medizin 
bestimmt werden. Das psychiatrische Teil-
gutachten stellte ebenfalls die Diagnose 
ME/CFS und attestierte dem Versicherten 
eine vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit. 

Im Rahmen des IV-Verfahrens nahm der 
Regionalärztliche Dienst (RAD) zu den vor-
handenen medizinischen Abklärungen Stel-
lung. Der RAD kam zum Schluss, es be-
stehe lediglich die Diagnose ME/CFS ohne 
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Da-
raufhin lehnte die IV-Stelle einen Rentenan-
spruch ab, wogegen der Versicherte mit Be-
schwerde an das Kantonsgericht Luzern 
gelangte. 

Kantonsgericht anerkennt Invalidität 
wegen ME/CFS 
Mit einem unveröffentlichten Urteil vom 
30. Oktober 2023 (5V 22 26), abrufbar auf 
der Homepage des Rechtsvertreters des 
Versicherten, anerkannte das Kantonsge-
richt Luzern ME/CFS als eigenständige 
Krankheit mit einem hohen Grad an Invali-
dität. Es hielt fest, dass ein von der Kran-
kentaggeldversicherung und nicht ein von 
der IV in Auftrag gegebenes Gutachten vor-
liege. Damit seien an die Beweiswürdigung 
strenge Anforderungen zu stellen: Beste-
hen auch nur geringe Zweifel an der Zuver-
lässigkeit oder Schlüssigkeit der Expertise, 
sind ergänzende Abklärungen in Form ei-
nes Gerichtsgutachtens oder einer versi-
cherungsexternen medizinischen Begut-
achtung vorzunehmen. Gemäss den zu-
ständigen Richter:innen des Kantonsge-
richts Luzern entsprach das Gutachten die-
sen Anforderungen und es bestanden kei-
nerlei Zweifel an der gutachterlichen Beur-
teilung (E. 6.2 f.). 

Angesichts der von der psychiatrischen 
Gutachterin gestellten Diagnose ME/CFS 
und des konkret vorliegenden Krankheitsbil-
des sei nicht nachvollziehbar, dass der RAD 
von einem unspezifischen chronischen 
Müdigkeitssyndrom ausgehe. Er äussere 
sich auch widersprüchlich, indem er die Di-
agnose ME/CFS abschliessend bestätige, 
aber keine Auswirkungen auf die Arbeitsfä-
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higkeit anerkenne. Gestützt auf die Fest-
stellungen der psychiatrischen Gutachterin 
liege vielmehr eine Krankheit vor, die im an-
erkannten ICD-10 der WHO codiert sei und 
für die es seit 2005 medizinisch anerkannte 
Diagnosekriterien gebe. Folglich könne eine 
durch ME/CFS hervorgerufene Arbeitsunfä-
higkeit und eine daraus resultierende Er-
werbsunfähigkeit grundsätzlich auch zu ei-
ner Invalidität führen (E.8.1).  

Das Kantonsgericht prüfte den Fall an-
schliessend anhand des vom Bundesge-
richt ursprünglich für somatoforme 
Schmerzstörungen entwickelten strukturier-
ten Beweisverfahrens mittels Standardindi-
katoren (E.9.3 ff.). Es kam zum Schluss, 
dass das Gutachten auch einer Prüfung die-
ser Standardindikatoren standhalte. Der 
Sachverhalt sei damit hinreichend geklärt 
und auf die von der psychiatrischen Gutach-
terin attestierte vollumfängliche Arbeitsun-
fähigkeit für jegliche Tätigkeiten sei abzu-
stellen. In Anbetracht der erstellten vollum-
fänglichen Arbeitsunfähigkeit für jegliche 
Tätigkeit bestand gemäss Kantonsgericht 

Luzern somit ein Anspruch auf eine ganze 
IV-Rente (E. 10 f.).  

Wichtiger Schritt zur Anerkennung von 
ME/CFS als IV-relevante Erkrankung? 

IV-Rentenzusprachen aufgrund eines 
ME/CFS sind heute nach wie vor die Aus-
nahme. Auch wenn es sich nur um ein Urteil 
eines kantonalen Versicherungsgerichts 
und nicht um eine Bundesgerichtsurteil han-
delt: Dieses sorgfältig erstellte und ausführ-
lich begründete kantonale Urteil könnte ei-
nen wichtigen Schritt zu einer Anerkennung 
von ME/CFS als IV-relevante Erkrankung 
darstellen. Darüber hinaus fasst es die ak-
tuelle Forschungslage zu ME/CFS zusam-
men. Es ist zu hoffen, dass sich aufgrund 
von Urteilen wie dem vorliegenden bei den 
IV-Stellen und Gutachter:innen die Erkennt-
nis durchsetzt, dass ME/CFS erstens nicht 
bloss ein diffuses Leiden ohne Einfluss auf 
die Arbeitsfähigkeit, sondern eine schwere 
Krankheit ist und zweitens ME/CFS eine so-
matische und keine psychosomatische 
Krankheit ist. 
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